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sichtlichkeit nicht sämtliche Regelungen. Rechtsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Für weitere 
und individuelle Fragen steht der VM-V gerne zur Verfügung. 
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1. Allgemeines 

 
Das Alterssicherungssystem der Beamtinnen und Beamten ist Teil der hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 5 GG). Anspruch, Umfang und Höhe der Versorgungsbezü-
ge regelt das Landesbeamtenversorgungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LBeamtVG  
M-V). Das Gesetz gilt unmittelbar für die Beamtinnen und Beamten des Landes, der Gemeinden, 
Landkreise, Ämter und Zweckverbände und der sonstigen, der Aufsicht des Landes unterstehen-
den Körperschaften sowie der rechtfähigen Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
 
Es ist entsprechend anzuwenden bei privatrechtlich Beschäftigten, soweit dies bestimmt oder ver-
einbart ist. 
 
Versorgungsbezüge sind insbesondere 
 das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag 
 der Ausgleich bei besonderen Altersgrenzen 
 der Erhöhungsbetrag zur Mindestversorgung 
 der Unterschiedsbetrag zum Familienzuschlag 
 die Hinterbliebenenversorgung (s. Hinweisblatt „Hinterbliebenenversorgung“) 
 die Unfallfürsorge (s. Hinweisblatt „Dienstunfallfürsorge“) 
 die Kinder- und Pflegezuschläge (s. Hinweisblatt „Kindererziehungszeiten“). 
 
Ein Anspruch auf Ruhegehalt entsteht nur, wenn das Beamtenverhältnis durch Eintritt oder Ver-
setzung in den Ruhestand endet. 
 
Zu den Auswirkungen von Teilzeitbeschäftigungen und Beurlaubungen auf das Ruhegehalt 
s. Hinweisblatt „Freistellungen vom Dienst“. 
 
 

2. Eintritt in den Ruhestand 
 
Die Voraussetzungen für den Eintritt in den Ruhestand sind im Landesbeamtengesetz (LBG M-V) 
geregelt. Die nachfolgende Darstellung beschränkt sich auf das LBG M-V.  
 
Kein Anspruch auf Ruhegehalt entsteht bei 
 Entlassung 
 Verlust der Beamtenrechte und 
 Entfernung aus dem Dienst nach disziplinarrechtlichen Vorschriften. 
In diesen Fällen ist für die Zeit des Beamtenverhältnisses eine Nachversicherung in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, ggf. auch bei einer berufsständischen Versorgungseinrichtung, durchzu-
führen. 
 
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte treten nicht in den 
Ruhestand. 
 
2.1 Eintritt in den Ruhestand kraft Gesetzes 

Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit und Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten mit Ab-
lauf des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 67. Lebensjahr vollenden; unter bestimm-
ten Voraussetzungen kann der Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Alters-
grenze hinausgeschoben werden (§ 35 Abs. 3 LBG M-V).Die Übergangsregelung für die An-
hebung der bisherigen Regelaltersgrenze ( 65. Lebensjahr ) für die Geburtsjahrgänge 1947 
bis 1963 ( § 35 Abs. 2 LBG M-V ) ist ergänzend zu beachten. 
 
Beamtinnen und Beamte des Einsatzdienstes der Feuerwehr, die sich in einem Amt der Lauf-
bahngruppe 1 oder in einem Amt der Laufbahngruppe 2 bis zum 2. Einstiegsamt befinden, tre-
ten mit Ablauf des Monats in den Ruhestand, in dem sie das 62. Lebensjahr vollenden (§§ 108 
Abs.1 Nr. 1, 114 LBG M-V).  
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Beamtinnen und Beamte des Einsatzdienstes der Feuerwehr, die sich in einem Amt der Lauf-
bahngruppe 2 oberhalb des 2. Eingangsamtes befinden, treten mit Ablauf des Monats in den 
Ruhestand, in dem sie das  64. Lebensjahres vollenden (§§ 108 Abs.1 Nr. 2 , 114 LBG M-V).  
 
Die Übergangsregelung für die Anhebung der bisherigen Regelaltersgrenze (60. Lebensjahr) 
für die Geburtsjahrgänge 1952 bis 1963 (§ 108 Abs. 2 und 3 LBG M-V) sowie die Regelung 
über die Verringerung der jeweiligen angehobenen Regelaltersgrenze (§ 108 Abs. 4 i.V.m.  
§ 114 LBG M-V) ist ergänzend zu beachten. 
 
Kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte treten mit Ende des Monats, in dem sie die 
Regelaltersgrenze (§ 35 Abs. 1 und 2 LBG M-V) erreichen, in den Ruhestand, wenn sie insge-
samt eine mindestens siebenjährige ruhegehaltfähige Dienstzeit im Beamtenverhältnis auf 
Zeit erreicht haben; andernfalls sind sie zu entlassen. 
 

2.2 Versetzung in den Ruhestand wegen Inanspruchnahme der Antragsaltersgrenze 
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit und auf Zeit können auf schriftlichen Antrag in den 
Ruhestand versetzt werden, wenn sie 
 
 das 63. Lebensjahr vollendet haben (§ 36 Abs. 1 LBG M-V) oder 

 
 schwerbehindert i. S. von § 2 Abs. 2 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) (Grad der Behinderung 

von mindestens 50 %) sind und das 62. Lebensjahr vollendet haben. Die Übergangsrege-
lung für die Anhebung der bisherigen Antragsaltersgrenze (60. Lebensjahr) für die Ge-
burtsjahrgänge 1952 bis 1963 (§ 36 Abs. 2 LBG M-V) ist ergänzend zu beachten. 

 
§ 36 LBG M-V findet bei kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten keine Anwendung. 
Sie sind nach Vollendung des 63. Lebensjahres auf Antrag in den Ruhestand zu versetzen, 
wenn sie insgesamt eine mindestens siebenjährige ruhegehaltfähige Dienstzeit im Beamten-
verhältnis auf Zeit erreicht haben (§ 35 Abs. 4 LBG M- V). 

 
 

2.3 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit und auf Zeit (auch hauptamtliche Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte der kommunalen Körperschaften) sind wegen Dienstunfähigkeit in den Ru-
hestand zu versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustandes oder aus gesundheitli-
chen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind (§ 26 
Abs. 1 Satz 1 BeamtStG). Sie können auch dann als dienstunfähig angesehen werden, wenn 
sie infolge Erkrankung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten mehr als drei Monate 
keinen Dienst getan haben und keine Aussicht besteht, dass sie innerhalb weiterer sechs Mo-
nate wieder voll dienstfähig werden (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BeamtStG i.V.m. 41 Abs. 2 LBG M-V). 
 
Beamtinnen und Beamte des Einsatzdienstes der Feuerwehr sind dienstunfähig, wenn sie 
den besonderen gesundheitlichen Anforderungen für den Feuerwehrdienst nicht mehr genü-
gen und nicht mehr zu erwarten ist, dass sie ihre volle Verwendungsfähigkeit innerhalb zweier 
Jahre wiedererlangen (Feuerwehrdienstunfähigkeit; §§ 114, 109 Abs. 2 LBG M-V). 
 
Beamtinnen und Beamte auf Probe sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge 
Krankheit, Verwundung oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden 
bei Ausübung oder Veranlassung des Dienstes zugezogen haben, dienstunfähig geworden 
sind. Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie aus anderen Gründen dienstun-
fähig geworden sind (§ 28 Abs. 1 und 2 BeamtStG i.V.m. § 42 LBG M-V). 
 
Von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit soll abgesehen werden, wenn 
der Beamtin oder dem Beamten ein anderes Amt derselben oder einer anderen Laufbahn  
übertragen werden kann (§ 26 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 BeamtStG). Der Beamtin oder 
dem Beamten kann zur Vermeidung ihrer oder seiner Versetzung in den Ruhestand unter 
Beibehaltung des übertragenen Amtes ohne  Zustimmung auch eine geringerwertige Tätigkeit 
im Bereich desselben Dienstherrn übertragen werden, wenn eine anderweitige Verwendung 
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nicht möglich ist und die Wahrnehmung der neuen Aufgaben unter Berücksichtigung der bis-
herigen Tätigkeit zumutbar ist (§ 26 Abs. 3 BeamtStG ). 
 
Ist eine anderweitige Verwendung (§ 26 Abs. 3 BeamtStG ) nicht möglich, soll von der Verset-
zung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit auch dann abgesehen werden, wenn die Be-
amtin oder der Beamte unter Beibehaltung des übertragenen Amtes die Dienstpflichten noch 
während mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit erfüllen kann (begrenzte Dienst-
fähigkeit). Die Arbeitszeit ist entsprechend der begrenzten Dienstfähigkeit herabzusetzen. Mit 
Zustimmung der Beamtin oder des Beamten ist auch eine Verwendung in einer nicht dem Amt 
entsprechenden Tätigkeit möglich (§ 27 BeamtStG). 
 

2.4 Eintritt in den Ruhestand nach Ablauf der Amtszeit 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit treten (außerdem) mit Ablauf der Zeit, für die sie ernannt 
sind, in den Ruhestand, wenn sie nicht aufgrund von Vorschriften des LBG entlassen werden 
oder ihre Amtstätigkeit fortsetzen (§ 6 Abs. 3 LBG M-V). 
 
Beamtinnen und Beamte auf Zeit sind zu entlassen, wenn sie ihrer Verpflichtung zur Weiter-
führung ihres Amtes (§ 6 Abs. 2 Satz 1 LBG M-V) nicht nachkommen (§ 6 Abs.2 Satz 2 LBG 
M-V). 
Im Falle der Entlassung ist ein Übergangsgeld zu gewähren (§ 47 LBeamtVG M-V). 
 
 

3. Ruhegehaltsberechnung 
 

3.1 Allgemeines 
Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhe-
gehaltfähigen Dienstzeit berechnet (§ 4 Abs. 3 LBeamtVG M-V). 
 

3.2 Wartezeit 
Ein Ruhegehalt wird nur gewährt, wenn die Beamtin oder der Beamte die Wartezeit von 5 
Jahren erfüllt hat (§ 4 Abs. 1 LBeamtVG M-V). In die Wartezeit einzurechnen ist die ruhegeh-
altfähige Zeit von der ersten Berufung in das Beamtenverhältnis ab sowie Vordienstzeiten 
nach §§ 8 bis 10 LBeamtVG M-V. 
 
Die Wartezeit gilt nicht, wenn die Beamtin oder der Beamte infolge Krankheit, Verwundung 
oder sonstiger Beschädigung, die sie oder er sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung 
oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen hat, dienstunfähig geworden ist (§ 4 Abs. 1 
Nr. 2 LBeamtVG M-V). 
 

3.3 Ruhegehaltfähige Dienstbezüge 
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind (§ 5 LBeamtVG M-V) 
 das Grundgehalt 
 der Familienzuschlag der Stufe 1 
 sonstige Dienstbezüge, die im Besoldungsrecht als ruhegehaltfähig bezeichnet sind und 

zuletzt zugestanden haben. 
 
Ist eine Beamtin oder ein Beamter aus einem Amt in den Ruhestand getreten, das nicht der 
Eingangsbesoldungsgruppe ihrer oder seiner Laufbahn oder das keiner Laufbahn angehört 
und hat sie oder er die Dienstbezüge dieses oder eines mindestens gleichwertigen Amtes vor 
dem Eintritt in den Ruhestand nicht mindestens 2 Jahre erhalten, so sind ruhegehaltfähig nur 
die Bezüge des vorher bekleideten Amtes ruhegehaltfähig; dies gilt nicht für strukturelle Be-
soldungsanpassungen, insbesondere Stellenhebungen durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
(§ 5 Abs. 3 LBeamtVG M-V). 
 
Bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit aufgrund eines Dienstunfalls wird 
beim Grundgehalt die Dienstaltersstufe zugrunde gelegt, die die Beamtin oder der Beamte bis 
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zum Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze erreicht hätte (i. d. R. also 
die Endstufe). 
 

3.4 Ruhegehaltfähige Dienstzeit 
Das LBeamtVG M-V unterscheidet zwischen 
 Zeiten, die kraft Gesetzes ruhegehaltfähig sind oder als ruhegehaltfähig gelten 
 Zeiten, die als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden sollen 
 Zeiten, die auf Antrag als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden können. 
 Nach § 6 LBeamtVG M-V sind Dienstzeiten als Beamtin oder Beamter auf Lebenszeit, 

auf Zeit, auf Probe oder auf Widerruf kraft Gesetzes ruhegehaltfähig, nicht jedoch Zeiten 
als Ehrenbeamtin oder Ehrenbeamter. Die Zeit einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge ist 
nicht ruhegehaltfähig; sie kann als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, wenn spätestens 
bei Beendigung des Urlaubs schriftlich zugestanden worden ist, dass dieser öffentlichen 
Belangen oder dienstlichen Interessen dient. 

 Zeiten des berufs- und nichtberufsmäßigen Wehrdienstes oder Zivildienstes gelten nach 
den §§ 8 und 9 LBeamtVG M-V als ruhegehaltfähig. 

 Als ruhegehaltfähig sollen nach § 10 LBeamtVG M-V auch die Zeiten als Arbeitnehmerin 
oder Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, die vor der Übernahme in das Beamtenver-
hältnis abgeleistet wurden und ohne eine von der Beamtin oder dem Beamten zu vertre-
tende Unterbrechung zur Ernennung geführt haben, berücksichtigt werden. 
Für diejenigen, die vor dem 19.07.2014 verbeamtet worden sind, gilt nach 69 g LBeamtVG 
M-V, sofern dies günstiger ist, dass auch Angestelltenzeiten im öffentlichen Dienst von 
mehr als 5 Jahren Berücksichtigung finden können, sofern sie zur Ernennung geführt ha-
ben. 

 Nach § 11 LBeamtVG M-V können die dort genannten sonstigen Zeiten (z. B. einer Tätig-
keit als Rechtsanwalt oder einer hauptberuflichen Tätigkeit bei kommunalen Spitzenver-
bänden oder ihren Landesverbänden) als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt wer-
den. Auch hier findet die Übergangsvorschrift des 69 g LBeamtVG M-V Anwendung, sofern 
dies günstiger ist. 

 Nach § 12 LBeamtVG M-V kann auch die Mindestzeit der außer der allgemeinen Schulbil-
dung vorgeschriebenen Ausbildung berücksichtigt werden, die Zeit einer Fachschulaus-
bildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 1095 Tagen und die Hochschulausbildung 
einschließlich der Prüfungszeit bis zu 855 Tagen, insgesamt höchstens bis zu 1095 Tagen 
(§ 12 Abs. 1 LBeamtVG M-V). Die Übergangsregelung für die Verringerung der höchstens 
anrechenbaren Zeit einer Hochschulausbildung einschließlich Prüfungszeit hinsichtlich des 
Zeitpunktes des Eintritts des Versorgungsfalles vor dem 01.12.2012 bis vor dem 
01.06.2015 (§ 12 Abs. 5 LBeamtVG M-V) ist ergänzend zu beachten. Bei anderen als 
Laufbahnbewerbern können diese Zeiten als ruhegehaltfähig berücksichtigt werden, wenn  
sie für Laufbahnbewerber vorgeschrieben sind (§ 12 Abs. 3 LBeamtVG M-V). Für Beam-
tinnen und Beamte des Einsatzdienstes der Feuerwehr können anstelle der vorgeschrie-
benen Ausbildung Zeiten einer praktischen Ausbildung oder einer praktischen hauptberufli-
chen Tätigkeit bis zu einer Gesamtzeit von 5 Jahren berücksichtigt werden, wenn sie für 
die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind (§ 12 Abs. 2 LBeamtVG M-V). 

 Zeiten, während denen eine Wahlbeamtin oder ein Wahlbeamter auf Zeit durch eine 
hauptberufliche Tätigkeit oder eine Ausbildung außerhalb der allgemeinen Schulbildung 
Fachkenntnisse erworben hat, die für die Wahrnehmung des Amtes förderlich sind, können 
bis zu einer Gesamtzeit von 4 Jahren berücksichtigt werden, die Zeit einer Fachschulaus-
bildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 1095 Tagen und die Zeit einer Hochschul-
ausbildung einschließlich der Prüfungszeit bis zu 855 Tagen, insgesamt höchstens bis zu 
1095 Tagen (§ 66 Abs. 9 LBeamtVG M-V). Die Übergangsregelung für die Verringerung 
der höchstens anrechenbaren Zeit einer Hochschulausbildung einschließlich Prüfungszeit 
gemäß § 12 Abs. 5 LBeamtVG M-V findet hier ebenfalls Anwendung. 

 Für die in den neuen Bundesländern vor dem 03.10.1990 abgeleisteten Vordienstzeiten 
gelten folgende Einschränkungen (§§ 12 a und 12 b LBeamtVG M-V; § 2 Nrn. 3 – 6 Be-
amtenversorgungs-Übergangsverordnung – LBeamtVG M-V –): 
– Bis zum 03.10.1990 in den neuen Bundesländern zurückgelegte Vordienstzeiten sind 

nicht ruhegehaltfähig, wenn die allgemeine Wartezeit für eine Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung von 5 Jahren erfüllt ist und diese Zeiten als rentenrechtliche Zeiten 
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berücksichtigt werden. Ausbildungszeiten können schon bei Erfüllung der rentenrechtli-
chen Wartezeit nicht als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden. 

– Sofern die allgemeine Wartezeit für die gesetzliche Rentenversicherung nicht erfüllt ist, 
können die Zeiten bis zur Dauer von 5 Jahren als ruhegehaltfähig berücksichtigt wer-
den. 

 Zeiten einer besonderen Verwendung im Ausland nach § 31a Abs.1 LBeamtVG M-V kön-
nen bis zum Doppelten als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden, wenn sie 
einzeln ununterbrochen mindestens 30 Tage und insgesamt mindestens 180 Tage gedau-
ert haben.  

 
Bei Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit vor Vollendung des 60. Lebensjah-
res erhöht sich die ruhegehaltfähige Dienstzeit um 2/3 der Zeit vom Eintritt des Versorgungs-
falles bis zum Auflauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres – sog. Zurech-
nungszeit – (§ 13 Abs. 1 LBeamtVG M-V). 
 
 

4. Höhe des Ruhegehalts 
 
4.1 Ruhegehaltssatz 

Der Ruhegehaltssatz ermittelt sich auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstzeit. 
 
Anfallende Tage sind unter Benutzung des Nenners 365 in Jahre mit 2 Nachkommastellen 
kaufmännisch gerundet umzurechnen. Der jährliche Steigerungssatz beträgt nach aktuellem 
Recht 1,79375 v. H. 
 

Ruhegehaltfähige 
Dienstzeit 

Aktuelles Recht  

(Jahre) Ruhegehaltssatz (%)  
1  1,79  
2  3,59  
3  5,38  
4  7,18  
5  8,97  
6  10,76  
7  12,56  
8  14,35  
9  16,14  
10  17,94  
11  19,73  
12  21,53  
13  23,32  
14  25,11  
15  26,91  
16  28,70  
17  30,49  
18  32,29  
19  34,08  
20  35,88  
21  37,67  
22  39,46  
23  41,26  
24  43,05  
25  44,84  
26  46,64  
27  48,43  
28  50,23  
29  52,02  
30  53,81  
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31  55,61  
32  57,40  
33  59,19  
34  60,99  
35  62,78  
36  64,58  
37  66,37  
38  68,16  
39  69,96  
40  71,75  

 
Für Beamtinnen und Beamte auf Zeit gilt zusätzlich eine besondere Ruhegehaltsskala, so-
fern sie beim Eintritt in den Ruhestand eine ruhegehaltfähige Dienstzeit von 10 vollen Jahren 
zurückgelegt haben. Für die Bemessung dieses Ruhegehaltssatzes werden nur volle Jahre 
der Amtszeit als Beamtin oder Beamter auf Zeit berücksichtigt. Der so ermittelte Ruhege-
haltssatz ist nur anzuwenden, wenn er günstiger ist als der nach der vorhergehenden Tabelle 
ermittelte Ruhegehaltssatz. 
 

Amtszeit Aktuelles Recht  
(Jahre) Ruhegehaltssatz (%)  

8  35  
9  36,91  
10  38,83  
11  40,74  
12  42,65  
13  44,57  
14  46,48  
15  48,39  
16  50,31  
17  52,22  
18  54,13  
19  56,05  
20  57,96  
21  59,87  
22  61,79  
23  63,70  
24  65,61  
25  67,53  
26  69,44  
27  71,35  
28  71,75  

 
 

4.2 Vorübergehende Erhöhung des Ruhegehaltssatzes 
Das Ruhegehalt wird nach § 14 a LBeamtVG M-V vorübergehend auf Antrag unter bestimm-
ten Voraussetzungen erhöht, wenn die Beamtin oder der Beamte vor Erreichen der Regelal-
tersgrenze nach § 35 Abs. 1 oder 2 LBG M-V in den Ruhestand getreten ist und 
 bis zum Beginn des Ruhestandes die Wartezeit von 60 Kalendermonaten für eine Rente 

der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat, 
 wegen Dienstunfähigkeit im Sinne des § 26 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes (Be-

amtStG) in den Ruhestand versetzt worden ist oder wegen Erreichens einer besonderen 
Altersgrenze und der Vollendung des 60. Lebensjahres in den Ruhestand getreten ist  

 einen Ruhegehaltssatz von 66,97 % noch nicht erreicht hat und  
 keine Einkünfte aus nichtselbständiger oder selbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb und 

aus Land- und Forstwirtschaft sowie aus Erwerbsersatzeinkommen (z. B. Arbeitslosengeld) 
von durchschnittlich mehr als 525 EUR im Monat erzielt. 
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Die Erhöhung fällt spätestens mit Ablauf des Monats weg, in dem die Ruhestandsbeamtin  
oder der Ruhestandsbeamte die für sie oder ihn maßgebliche Regelaltersgrenze nach den  
§§ 35 oder 235 SGB VI erreicht. Sie endet vorher, wenn die Ruhestandsbeamtin oder der Ru-
hestandsbeamte  
 eine Versichertenrente der gesetzlichen Rentenversicherung bezieht, mit Ablauf des Tages 

vor dem Beginn der Rente, oder 
 nicht mehr dienstunfähig ist, mit Ablauf des Monats, in dem ihr oder ihm der Wegfall der 

Erhöhung mitgeteilt wird, oder 
 ein die Freigrenze übersteigendes Einkommen bezieht, mit Ablauf des Tages vor dem Be-

ginn der Erwerbstätigkeit. 
 
Die Erhöhung des Ruhegehaltssatzes wird auf Antrag vorgenommen. Anträge, die innerhalb 
von 3 Monaten nach Eintritt in den Ruhestand gestellt werden, gelten als zum Zeitpunkt des 
Ruhestandseintritts gestellt. Wird der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so tritt die 
Erhöhung vom Beginn des Antragsmonats an ein. Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird 
empfohlen, unverzüglich einen formlosen Antrag zu stellen. Dem Antrag ist ggf. ein Versiche-
rungsverlauf oder der Name des zuständigen Rentenversicherungsträgers und die Versiche-
rungsnummer beizufügen. 
 

4.3 Ruhegehalt 
Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge multipliziert mit dem Ruhegehaltssatz ergeben das mo-
natliche Ruhegehalt. Es ist grundsätzlich steuerpflichtig. 
 
Das Ruhegehalt kann sich erhöhen um 
 den Unterschiedsbetrag zum Familienzuschlag 
 die Kinder- und Pflegezuschläge (s. Hinweisblatt „Kindererziehungszeiten“). 
 
Das Ruhegehalt kann sich z. B. vermindern 
 um einen Versorgungsabschlag (s. Ziff. 4.4) 
 beim Bezug von Renten und weiteren Versorgungsbezügen (s. Hinweisblatt „Rentenan-

rechnung“) 
 beim Bezug von Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (s. Hinweisblatt „Einkom-

mensanrechnung“) 
 nach einer Ehescheidung. 
 
Zu den Besonderheiten im Falle eines Dienstunfalls s. Hinweisblatt „Dienstunfallfürsorge“. 
 

4.4 Versorgungsabschlag 
 
Bei einer Versetzung in den Ruhestand gemäß Ziff. 2.2 und 2.3 vermindert sich das Ruhe-
gehalt nach § 14 Abs. 3 LBeamtVG M-V um einen Versorgungsabschlag. Er wird für jedes 
Jahr des vorzeitigen Ruhestands erhoben. Soweit sich kein volles Jahr ergibt, sind die einzel-
nen Tage des vorgezogenen Ruhestandes durch 365 zu teilen und unter Anwendung der sog. 
kaufmännischen Rundung auf zwei Stellen nach dem Komma zu berechnen (dabei wird die 
zweite Stelle um eins erhöht, wenn in der dritten Stelle eine der Ziffern fünf bis neun verblei-
ben würde).  
 
Der Versorgungsabschlag mindert das Ruhegehalt (Bruttobetrag), nicht den Ruhegehaltssatz. 
Der Abschlag gilt für die gesamte Bezugsdauer des Ruhegehalts. Das um den Versorgungs-
abschlag geminderte Ruhegehalt ist Bemessungsgrundlage für die Hinterbliebenenversor-
gung. 

 
a) Versetzung in den Ruhestand wegen Vollendung des 63. Lebensjahres 

Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 % für jedes Jahr, um das die Beamtin oder der 
Beamte vor Ablauf des Monats, in dem die für sie oder ihn jeweils geltende gesetzliche Al-
tersgrenze erreicht, in den Ruhestand versetzt wird. Der Zeitraum für die Berechnung des 
Versorgungsabschlages erstreckt sich bis zum Ablauf dieses Monats.  
Die Minderung darf 14,4 % nicht übersteigen. 
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Die Übergangsregelung zur Verlängerung des Berechnungszeitraumes des Versorgungs-
abschlages gemäß § 69f Abs. 2 LBeamtVG M-V ist ergänzend zu beachten. 
 
Hat die Beamtin oder der Beamte zum Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand das 65. 
Lebensjahr vollendet und mindestens 45 Jahre mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach 
den §§ 6,8 bis 10 und bestimmten nach § 14a Abs. 2 Satz 1 LBeamtVG M-V berücksichti-
gungsfähigen Pflichtbeitragszeiten zurückgelegt, ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern. 
 

b) Versetzung in den Ruhestand wegen Schwerbehinderung 
 

Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 % für jedes Jahr, um das die Beamtin oder der 
Beamte vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 65. Lebensjahr vollendet, gemäß  
§ 36 Abs. 2 LBG M-V in den Ruhestand versetzt wird. Ein Versorgungsabschlag wird somit 
nicht erhoben, wenn der Ruhestand erst nach Ablauf des Monats beginnt, in dem das 65. 
Lebensjahr vollendet wird. 
Die Minderung darf 10,8 % nicht übersteigen. 
Die Übergangsregelung zur Verlängerung des Berechnungszeitraumes des Versorgungs-
abschlages gemäß § 69f Abs. 1 LBeamtVG M-V ist ergänzend zu beachten. 
 
Für am 01.01.2001 vorhandene Beamtinnen und Beamte wird ein Versorgungsabschlag 
u. a. nicht erhoben, wenn sie vor dem 16.11.1950 geboren sind und am 16.11.2000 bereits 
schwerbehindert waren. 
 

c) Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 % für jedes Jahr, um das die Beamtin oder der 
Beamte vor Ablauf des Monats, in dem sie oder er das 65. Lebensjahr vollendet, in den 
Ruhestand versetzt wird. Ein Versorgungsabschlag wird somit nicht erhoben, wenn der 
Ruhestand erst nach Ablauf des Monats beginnt, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird.  
Die Minderung darf 10,8 % nicht übersteigen. 
Die Übergangsregelung zur Verlängerung des Berechnungszeitraumes des Versorgungs-
abschlages gemäß § 69f Abs. 3 LBeamtVG M-V ist ergänzend zu beachten. 
 
Hat die Beamtin oder der Beamte zum Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand das 63. 
Lebensjahr vollendet und mindestens 40 Jahre (35 Jahre bei Versetzung in den Ruhestand 
vor dem 01.01.2024) mit ruhegehaltfähigen Dienstzeiten nach den §§ 6, 8 bis 10 und be-
stimmten nach § 14a Abs. 2 Satz 1 LBeamtVG M-V berücksichtigungsfähigen Pflichtbei-
tragszeiten zurückgelegt, ist das Ruhegehalt nicht zu vermindern. 
 
Bei Feuerwehrbeamtinnen und Feuerwehrbeamten vermindert sich das Ruhegehalt um 
3,6 % für jedes Jahr, um das die Beamtin oder der Beamte vor Ablauf des Monats, in dem 
sie oder er die jeweils geltende Altersgrenze nach § 108 Abs. 1 bis 4, § 114 LBG M-V er-
reicht, nach § 105 Abs.5 LBG M-V in den Ruhestand versetzt wird. 
Die Minderung darf 14,4 % nicht übersteigen. 
 
Bei Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten auf Zeit entfällt der Versorgungsabschlag, wenn 
sie nach Ablauf ihrer Amtszeit das Amt weiterführen, obwohl sie gesetzlich nicht dazu ver-
pflichtet waren und mit Ablauf der (vorangegangenen) Amtszeit bereits eine Versorgungs-
anwartschaft erworben hatten (§ 66 Abs. 6 LBeamtVG M-V). In diesem Fall ist die Zeit vom 
Eintritt in den Ruhestand bis zum Ablauf des Monats der Vollendung des 60. Lebensjahres 
jedoch nur zu einem Drittel als Zurechnungszeit zu berücksichtigen. 
 
Kein Versorgungsabschlag ist zu erheben beim Eintritt einer Beamtin oder eines Beam-
ten auf Zeit in den Ruhestand nach Ablauf der Amtszeit sowie bei Eintritt in den Ruhestand 
kraft Gesetzes wegen Erreichens der Altersgrenze. Ebenso entfällt ein Versorgungsab-
schlag beim Bezug von Unfallruhegehalt. 
 

4.5 Mindestversorgung 
Das Ruhegehalt beträgt mindestens (§ 14 Abs. 4 LBeamtVG M-V) 35 % der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge (amtsbezogenes Mindestruhegehalt) oder, wenn dies günstiger ist, 65 % der 
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jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 zuzüg-
lich eines Erhöhungsbetrages von 30,68 EUR (amtsunabhängiges Mindestruhegehalt).  
Zum Mindestruhegehalt wird ggf. der Unterschiedsbetrag im Familienzuschlag für Kinder ge-
zahlt. Das amtsbezogene Mindestruhegehalt ist Grundlage für das Mindestwitwengeld und 
das Mindestwaisengeld. 
 
Auf die Mindestversorgung besteht ein Rechtsanspruch, soweit sie nicht durch Gesetz ausge-
schlossen ist.  
 
 

5. Unterhaltsbeitrag für entlassene Beamtinnen und Beamte 
 
Einer Beamtin oder einem Beamten auf Lebenszeit, die oder der die Wartzeit von 5 Jahren nicht 
erfüllt, sowie einer Beamtin oder einem Beamten auf Probe, die oder der wegen Dienstunfähigkeit 
oder Erreichens der Altersgrenze entlassen wird, kann ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des Ru-
hegehalts bewilligt werden (§ 15 LBeamtVG M-V). Gleiches gilt nach § 66 Abs. 5 BeamtVG für eine 
Beamtin oder einen Beamten auf Zeit, die oder der die Wartezeit nicht erfüllt und wegen Dienstun-
fähigkeit entlassen wird (§ 66 Abs. 5 LBeamtVG M-V). 
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